
 
   
 Bergmannstr. 14 
  6900 Bregenz 
  T 05574/47671 
  www.familie.or.at 
  ZVR 868991400 
 

 
Statuten Vorarlberger Familienverband                     Seite 1 | 9 
 

STATUTEN Vorarlberger Familienverband  
ZVR 868991400 
 

 
§ 1 Name, Sitz und Tätigkeit des Verbandes 
Der Verband führt den Namen „Vorarlberger Familienverband“ (nachfolgend abgekürzt 
VFV). Er hat seinen Sitz in Feldkirch, erstreckt seine Tätigkeit auf das Bundesland Vorarlberg 
und kann in jedem Seelsorgebereich des Landes rechtlich selbständige Zweigvereine oder 
unselbständige Zweigstellen errichten bzw. sich zur gemeinsamen Interessensverfolgung mit 
weiteren Vereinen zusammenschließen. Diese Vereine, Zweigvereine und Zweigstellen wer-
den in weiterer Folge als „Ortsgruppen“ bezeichnet.  
 

§ 2 Zweck des Verbandes 
Zweck des Verbandes ist die Wahrung der Interessen und Unterstützung der Eltern und Fami-
lien sowie die Vertretung ihrer Forderungen bei den gesetzlichen Behörden und Körperschaf-
ten. Der VFV ist nicht auf Gewinn gerichtet und parteipolitisch unabhängig. 
 

§ 3 Verhältnis zu anderen Verbänden  
Der VFV schließt sich, soweit es zur Wahrung gemeinsamer Interessen notwendig ist, dem Ka-
tholischen Familienverband Österreichs an.  
 

§ 4 Mittel zur Erreichung des Verbandszweckes und ihre Aufbringung 
1) Der Verbandszweck wird insbesondere angestrebt durch: 

a) Vorträge, Versammlungen, Führungen und Veranstaltungen aller Art; 
b) Eingaben, Vorsprachen, usw.; 
c) Bildungs-, Begleitungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote; 
d) Herausgabe von Veröffentlichungen, Schriftenreihen, Merkblättern oder ähnlicher 

Druckwerke sowie eines periodisch erscheinenden Mitteilungsblattes; 
e) Betrieb einer Homepage im Internet.  

2) Die erforderlichen materiellen Mittel werden aufgebracht durch: 
a) Mitgliedsbeiträge, die nach einem vom VFV vorgegebenen Schlüssel zwischen dem 

VFV und den Ortsgruppen aufgeteilt werden; 
b) Spenden; 
c) Erträgnisse aus den im Verbandzweck genannten Veranstaltungen; 
d) Vertrieb der dem Verbandszweck entsprechenden Druckwerke und Publikationen; 
e) Zurverfügungstellung des Internetauftrittes;   
f) Subventionen, Projektförderungen;  
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g) Abgeltung für Dienstleistungen; 
h) Legate, Vermächtnisse und sonstigen Zuwendungen. 

 
§ 5 Arten der Mitgliedschaft  
Die Mitglieder des VFV gliedern sich in ordentliche, unterstützende und Ehrenmitgliedern. 
1) Ordentliche Mitglieder sind jene, die den Beitritt zum VFV schriftlich erklären und deren 

Aufnahme nicht ausdrücklich verweigert wird. 
2) Unterstützende Mitglieder sind jene, die in einem besonderen Kooperationsverhältnis zum 

VFV stehen und diesen geistig und materiell unterstützen. 
3) Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein 

ernannt werden.  
 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft   
1) Mitglieder des VFV können alle physischen volljährigen Personen sowie juristische Perso-

nen und rechtsfähige Personengesellschaften werden.  
2) Die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand des VFV; sie kann 

ohne Angaben von Gründen abgelehnt werden. 
3) Die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern in den Ortsgruppen ist dem Vorarlberger Fa-

milien-        verband zu melden, wodurch die Direktmitgliedschaft des Ortsgruppenmitglie-
des beim Vorarlberger Familienverband begründet wird. Das Entstehen einer Direktmit-
gliedschaft kann vom Vorstand des Vorarlberger Familienverbandes im Einzelfall ohne 
Angaben von Gründen verweigert werden. 

4) Die Aufnahme von unterstützenden Mitgliedern erfolgt durch den Verbandsvorstand; sie 
kann ohne Angaben von Gründen abgelehnt werden. 

5) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Verbandsvorstandes durch die 
Generalversammlung.  

 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
1) Alle Mitglieder des Vereines sind berechtigt, an Versammlungen und Veranstaltungen des 

Verbandes teilzunehmen und erhalten das Mitgliedsblatt des VFV. 
2) Alle Mitglieder sind berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.  
3) Alle ordentlichen Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht sowie das Recht, 

Anträge zu stellen (siehe Abs 4).  
4) Gemäß § 5 Abs 2 Vereinsgesetz 2002 (VerG) werden die Stimm-, Wahl- und Antragsrech-

te der ordentlichen Mitglieder in der Generalversammlung durch Delegierte ausgeübt 
(siehe § 10 Abs 2 dieser Statuten). Die Mitglieder des Verbandsvorstandes und die Ehren-
mitglieder können Ihre Stimm- Wahl- und Antragsrechte in der Generalversammlung per-
sönlich ausüben.  
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5) Ein Zehntel der ordentlichen Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Gene-
ralversammlung verlangen.  

6) Alle unterstützenden Mitglieder sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzuneh-
men, haben jedoch kein Wahl- oder Stimmrecht. 

7) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden 
könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.  

8) Die ordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mit-
gliedsbeiträge in der von der Generalversammlung und vom Vorarlberger Familienver-
band beschlossenen Höhe verpflichtet. 
 

 § 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Perso-
nengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt, durch 
Streichung und durch Ausschluss.  
a) Der Austritt ist jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand des VFV mög-

lich. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Beiträge für das ganze Ka-
lenderjahr bleibt hiervon unberührt.  

b) Die Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses mit der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages trotz Mahnung länger als 6 Monate im Rückstand ist.  

c) Der Ausschluss eines Mitgliedes sowie die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann 
vom Verbandsvorstand wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen 
ehrwidrigen Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluss ist die Berufung an die 
Generalversammlung  
zulässig.  

 

§ 9 Verbandsorgane 
Als Verbandsorgane, die ihre Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, fungieren: 
1) die Generalversammlung (Delegiertenversammlung)   
2) der Verbandsvorstand 
3) die Rechnungsprüfer 
4) das Schiedsgericht 
 
§ 10 Generalversammlung  
Die Generalversammlung ist die Mitgliederversammlung im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 
(VerG). Sie besteht aus den gewählten Vorstandsmitgliedern, den Delegierten und den Eh-
renmitgliedern. 
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1) Verbandsvorstand 
Jedes Mitglied des Verbandsvorstandes verfügt über ein Stimmrecht, außer bei Befan-
genheit (zB. bei  Beschlüssen gem. § 12 Abs 1-3 dieser Statuten). 

2) Delegierte 
Die Mitgliederversammlung findet de facto als Delegiertenversammlung statt, wo der ge-
meinsame Wille der ordentlichen Mitglieder im Rahmen eines Repräsentationsorgans gem.  
§ 5 Abs 2 VerG gebildet wird. Dabei werden die ordentlichen Mitglieder durch nachfol-
gende  
Delegierte vertreten:  
a) Delegierte von Gemeinden mit einer Ortsgruppe 

In Gemeinden, die über eine Ortsgruppe verfügen, werden die ordentlichen Mitglieder 
in der Generalversammlung des VFV vom Leiter/von der Leiterin der Ortsgruppe ver-
treten. Ortsgruppen mit mehr als 200 zahlenden Mitgliedern können für je angefan-
gene 200 zahlende Mitglieder eine/n weitere/n Delegierte/n entsenden. Jede/r De-
legierte verfügt über ein  Stimmrecht. Bei Verhinderung können sich Delegierte durch 
andere Personen vertreten lassen. 

b) Delegierte von Gemeinden ohne  Ortsgruppe 
In Gemeinden ohne Ortsgruppe werden die ordentlichen Mitglieder in der General-
versammlung des VFV durch geeignete - vom VFV im Vorfeld akzeptierte - Delegierte 
(beispielsweise Bürgermeister/in) vertreten. Es gelten dieselben Voraussetzungen wie 
bei den Delegierten der Ortsgruppen (siehe Abs a).  

3) Ehrenmitglieder 
Jedes Ehrenmitglied verfügt über ein Stimmrecht außer bei Befangenheit (zB. bei Be-
schlüssen gem. § 12 Abs 4 dieser Statuten). 
 

§ 11 Ablauf der Generalversammlung  
1) Ordentliche Generalversammlung 

a) Eine ordentliche Generalversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Alle 
stimmberechtigten Mitglieder (Vorstandsmitglieder, Delegierte, Ehrenmitglieder) sowie 
alle unterstützenden Mitglieder werden spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
schriftlich oder per  
E-Mail eingeladen. Die Einladung allfälliger weiterer Personen obliegt dem Verbands-
vorstand. Ort und Datum der Generalversammlung werden zu Informationszwecken 
auf der Homepage des VFV sowie auf jener der Ortsgruppen veröffentlicht. 

b) Die Tagesordnung wird vom Verbandsvorstand erstellt. Weitere Anträge zur Tages-
ordnung kann jede/r Delegierte und jedes Ehrenmitglied stellen. Die Anträge müssen 
spätestens eine Woche vor der Hauptversammlung im Büro der Geschäftsleitung 
nachweislich schriftlich eingebracht werden. 
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c) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen be-
schlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. Beschlüsse auf Änderung der 
Vereinsstatuten oder auf Auflösung des Vereines erfordern jedoch eine 2/3 Mehrheit. 

2) Außerordentliche Generalversammlung 
a) Eine außerordentliche Generalversammlung findet binnen acht Wochen statt auf:  

- Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung, 
- schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel aller Mitglieder (§5 Abs 2 letzter 
Satz VerG), 
- Verlangen der Rechnungsprüfer/innen (§ 21 Abs 5 VerG), 

b) Ansonsten gelten für die außerordentliche Generalversammlung dieselben Regeln wie 
für die ordentliche Generalversammlung. 

3) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann/die Obfrau des VFV, bei sei-
ner/ihrer Verhinderung der/die Stellvertreter/in ersatzweise ein anderes vom Vorstand 
bestimmtes Vorstandsmitglied.  

 

§ 12 Aufgaben der Generalversammlung 
Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben: 
1) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsab-

schlusses       unter Einbindung der Rechnungsprüfer/innen. 
2) Entlastung des Vorstandes. 
3) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Verbandsvorstandes und der Rechnungsprü-

fer/innen. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglie-
des in Kraft. 

4) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft. 
5) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge. 
6) Behandlung aller auf der Tagesordnung stehenden Verbandsangelegenheiten.  
7) Beschlussfassung über Änderung der Verbandsstatuten und freiwillige Auflösung des 

Vereines.  
8) Allfällige Beschlussfassung  einer Geschäftsordnung zur Regelung weiterer interner Fra-

gen. Die Ortsgruppen sind bei ihrer Tätigkeit an diese Geschäftsordnung gebunden.  
 

§ 13 Der Verbandsvorstand 
1) Der Verbandsvorstand besteht aus: 

- einem Obmann/einer Obfrau, 
- zwei Stellvertreter/innen,  
- einem/einer Schriftführer/in, 
- einem/einer Kassier/in, 
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- weiteren Ausschussmitgliedern und 
- dem vom Bischof bestellten geistlichen Beirat. 

 
2) Der Verbandsvorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Er hat bei Ausscheiden 

eines gewählten Mitglieds das Recht, an seiner Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu 
kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalver-
sammlung einzuholen ist. Sollte sich eine Erweiterung des Vorstandes als notwendig erwei-
sen, können zusätzliche Kooptierungen mit Stimmrecht vorgenommen werden. Fällt der 
Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar 
lange Zeit aus, so ist jede/r Rechnungsprüfer/in verpflichtet, unverzüglich eine außeror-
dentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen. 
Sollten auch die Rechnungsprüfer/innen handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche 
Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators/einer 
Kuratorin beim zuständigen Gericht zu beantragen, der/die umgehend eine außerordent-
liche Generalversammlung einzuberufen hat. 

 
3) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede Funktion 

im Vorstand ist persönlich auszuüben. 
4) Der Verbandsvorstand wird vom Obmann/von der Obfrau einberufen, bei Verhinderung 

von dem/der Stellvertreter/in, ansonsten von einem anderen Vorstandsmitglied. 
5) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend ist.  
6) Der Verbandsvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet die Stimme des Obmannes/der Obfrau.  
7) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktritts-

erklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstandes, an die 
Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit der Wahl bzw. Kooptierung ei-
nes Nachfolgers/ einer Nachfolgerin wirksam. 
 

§ 14 Aufgaben des Verbandsvorstandes 
1) Dem Verbandsvorstand obliegt die Leitung des gesamten Verbandes, unter Bedacht-

nahme auf die geltenden Gesetze, die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der General-
versammlung. Insbesondere kommen dem Verbandsvorstand folgende Aufgaben zu: 
a) Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen General-

versammlungen;  
b) Ausarbeitung der Tagesordnung; 
c) Abfassung des Jahresvoranschlages, des Rechenschaftsberichtes und des Rech-

nungsabschlusses; 
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d) Information der Delegierten über die Verbandstätigkeit, die Verbandsgebarung und 
den  
geprüften Rechnungsabschluss; 

e) Durchführung der Beschlüsse der Generalversammlung; 
f) Verwaltung des Verbandsvermögens;  
g) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern; 
h) Allfällige Bestellung von Geschäftsführern oder Geschäftsführerinnen; 
i) Allfällige Erstellung einer Geschäftsordnung zur Vorlage an die Generalversammlung; 
j) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des VFV, wobei diese Aufgabe auch an 

den/die Geschäftsführer/in des VFV übertragen werden kann. 
 

§ 15 Besondere Obliegenheiten der Vorstandsmitglieder 
1) Der Obmann/die Obfrau ist der/die höchste Verbandsfunktionär/in. 

a) Der Obmann/die Obfrau vertritt den VFV nach außen gegenüber Behörden und drit-
ten Personen:  
- Außerordentlich wichtige schriftliche Ausfertigungen des Verbands bedürfen zu 

ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Obmanns/der Obfrau sowie der Gegenzeich-
nung durch den/die Schriftführer/in.  

- Sofern Schriftstücke Geldangelegenheiten betreffen, sind sie vom Obmann/von 
der Obfrau und vom Kassier/von der Kassierin gemeinsam zu unterzeichnen.  

- Schriftstücke von untergeordneter Bedeutung können vom Obmann/von der Ob-
frau oder von anderen Personen in seinem/ihrem Auftrag ohne Gegenzeichnung 
unterfertigt werden. 

- Tätigkeiten, die an Dritte (zB Geschäftsführer/in) delegiert wurden, sind von obi-
gen Regeln ausgenommen.  

- Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und VFV bedürfen der Genehmi-
gung eines anderen Vorstandsmitgliedes.   

b) Der Obmann/die Obfrau ist für alle Entscheidungen zuständig, die nicht dem Ver-
bandsausschuss vorbehalten sind; 

c) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann/die Obfrau berechtigt, auch in Angelegenhei-
ten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Verbandsvorstan-
des fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im In-
nenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zu-
ständige Verbandsorgan. 

2) Der/die Schriftführer/in fungiert als Hilfskraft des Obmannes/der Obfrau. Ihm/ihr obliegt 
die Führung der Protokolle über die Generalversammlung und die Sitzungen des Vorstan-
des.  
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3) Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße  Geldgebarung des Verbandes verant-
wortlich. 

4) Im Falle der Verhinderung der oben genannten Verbandsfunktionäre tritt an deren Stelle 
der/die Stellvertreter/in, bzw. ein vom Vorstand mehrheitlich bestimmtes Vorstandsmit-
glied. Dies gilt auch für die Unterschriftenregelung. 
 

§ 16 Die Geschäftsführung 
1) Der Verbandsvorstand kann bei Bedarf eine oder mehrere geschäftsführende Personen 

zur Erledigung der laufenden Geschäfte bestellen. Die geschäftsführende Person ist beim 
VFV angestellt und wird vom Verbandsvorstand mit einfacher Stimmenmehrheit bestellt 
bzw. entlassen. Sie ist berechtigt, den VFV gemeinsam mit dem Obmann/der Obfrau nach 
außen zu vertreten.   

2) Die detaillierten Regelungen können in einer Geschäftsordnung festgelegt werden. 
 
§ 17 Die Rechnungsprüfer/innen 
1) Die Generalversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer/innen. Die Amtsdauer beträgt drei 

Jahre. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer/innen dürfen keinem Organ  –  mit 
Ausnahme der Generalversammlung  –  angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prü-
fung ist.  

2) Den Rechnungsprüfern bzw. Rechnungsprüferinnen obliegt die laufende Kontrolle der 
finanziellen Gebarung des Verbandes und die Überprüfung des jährlichen Rechnungsab-
schlusses im Hinblick auf die ordnungsgemäße Rechnungslegung und statutengemäße 
Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung durch den Vorstand. Die Rechnungsprüfer/innen sind befugt, jeder-
zeit in die Korrespondenz, die Geschäftsbücher und die sonstigen Belege des Vereines 
Einsicht zu nehmen und Aufklärung zu verlangen. Über die von den Rechnungsprü-
fer/innen gemachten Feststellungen ist der Generalversammlung zu berichten.  

 
§ 18 Schiedsgerichte 
Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit end-
gültig ein Schiedsgericht bestehend aus drei Personen, die vom Bischof bestellt werden.  

 

§ 19 Auflösung des Verbandes 

1) Die freiwillige Auflösung des Verbandes kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen beschlossen werden.  
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2) Die Generalversammlung hat  – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist  – über die Liqui-
dation zu beschließen. Insbesondere hat sie eine/n Liquidator/in zu berufen und Be-
schluss darüber zu fassen, wem diese/r das nach Abdeckung der Passiven verbleibende 
Vereinsmögen zu übertragen hat.  

3) Bei Auflösung des Verbandes oder Wegfall des bisherigen begünstigten Vereinszweckes 
fällt das verbleibende Vereinsvermögen an die Katholische Kirche Vorarlberg – mit Sitz in 
Feldkirch – zur Verwendung für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne 
der §§ 34 ff BAO. 

 
 
Beschlossen bei der JHV 2019 am 13.06.2019 in Bildstein 
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